
Kriegsgefangene sind unter allen Umständen mit Menschlichkeit zu behandeln und dürfen nicht misshandelt wer-
den. Das humanitäre Völkerrecht schützt sie vor Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, Beleidigungen und Ver-
geltungsmaßnahmen. Kriegsgefangene müssen ihren Bedürfnissen entsprechend mit Kleidung ausgestattet und 
menschenwürdig untergebracht werden. Ihnen ist der Kontakt mit ihren Angehörigen zu gestatten. drk.de/hvr 

Kriegsgefangene.

Das humanitäre
Völkerrecht schützt

Auch im Krieg gibt es Regeln!
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